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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Klee, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir danken für die Gelegenheit, zur Änderung des Landtags-

wahlgesetzes Stellung nehmen zu können. 

 

Mit der Gesetzesintiative greifen die antragstellenden Fraktio-

nen die durch die Rechtsprechung vorgegebenen Maßgaben 

zu den Wahlkreisen auf. Insoweit haben wir keine Bedenken 

zur Änderung des Landtagswahlgesetzes. 

 

An der mündlichen Anhörung können wir wegen Terminüber-

schneidungen leider nicht teilnehmen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Stephan Gieseler 
Geschäftsführender Direktor 
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A. Gegenstand der Stellungnahme 

 

Gegenstand der Stellungnahme ist der oben bezeichnete Gesetzesentwurf, der in der Sache 

vor allem den in Folge des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 9. Mai 2018 notwendig 

gewordenen geänderten Zuschnitt des Wahlkreises 34 enthält, sowie die damit 

einhergehende Änderung des Zuschnitts des angrenzenden Wahlkreises 37. 

 

 

I. Hintergrund und Regelungsanlass 

 

Mit Urteil vom 9. Mai 2018 – P.St. 2670 e. A. – hat der Staatsgerichtshof des Landes Hessen 

im Wege einer einstweiligen Anordnung die Anwendung der Anlage zu § 7 Abs. 2 LWG 

hinsichtlich der Beschreibung des Wahlkreises 34 (Frankfurt am Main I) für die Wahl zum 20. 

Hessischen Landtag, längstens für die Dauer von sechs Monaten, ausgesetzt. 

 

Grund dafür ist, dass die Bevölkerungszahl im Wahlkreis 34 deutlich über 25% von der 

durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise abweicht. Dazu hat der 

Staatsgerichtshof ausgeführt, dass bei der Abweichung eines Wahlkreises um mehr als 25 % 

von der durchschnittlichen Zahl der Wahlberechtigten aller Wahlkreise diese Abweichung 

jedenfalls dann gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Stimmengleichheit 

verstößt, wenn der Gesetzgeber einen maximalen Toleranzwert von 25 % festgelegt hat (Urt. 

v. 09.5.2018 – P.St. 2670 e. A. –, UA S. 15 ff.). Die abstrakten Vorgaben für die 

Wahlkreiseinteilung im LWG sowie die konkreten Wahlkreiseinteilungen, insbesondere der 

Wahlkreise 30 und 41, wurden dagegen nicht beanstandet (s. dazu auch Urt. v. 09.5.2018 – 

P.St. 2670 e. A. –, UA S. 19 f.). 
 

 

II. Kerninhalt des Entwurfs und Begründung 

 

Um für die Wahl zum 20. Hessischen Landtag über eine anwendbare Wahlkreiseinteilung zu 

verfügen, enthält der Gesetzesentwurf im Kern einen geänderten Zuschnitt des Wahlkreises 

34, sowie eine dadurch bedingte Änderung des Zuschnitts des angrenzenden Wahlkreises 

37. 

 

Dem liegt das folgende Vorgehen zu Grunde. Die Stadt Frankfurt am Main wurde 

unmittelbar nach der Entscheidung des Staatsgerichtshofes vom Hessischen Ministers des 

Innern und für Sport um Übermittlung der Zahlen der deutschen volljährigen Bevölkerung 

für die Stadtteile des Wahlkreises 34 und der diesen Wahlkreis umgebenden Stadtteile sowie 

um einen Vorschlag für eine konkrete Neuabgrenzung des Wahlkreises gebeten. 
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Der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main hat sich dann mit Beschluss vom 18. Mai 2018 für 

den Vorschlag entschieden, dass dem Wahlkreis 34 zusätzlich der Stadtbezirk 531 des 

Ortsteils Schwanheim zugeschlagen werden soll, der bislang zum Wahlkreis 37 gehört; die 

übrigen Stadtbezirke des Ortsteils Schwanheim (532 und 533) sollen dagegen weiterhin im 

Wahlkreis 37 bleiben.  

 

Bezogen auf die nach § 7 Abs. 1 Satz 2 LWG für die Wahlkreiseinteilung maßgeblichen Zahlen 

der deutschen volljährigen Bevölkerung des Hessischen Statistischen Landesamtes mit dem 

derzeit aktuellsten Stand vom 31. Dezember 2016 würden sich bei diesem Vorschlag für die 

Wahlkreise 34 bis 39 (Frankfurt am Main I bis VI) folgende Abweichungen von einem 

Durchschnittswahlkreis ergeben: Wahlkreis 34 (Frankfurt am Main I) neu: –20,16 %; 

Wahlkreis 35 (Frankfurt am Main II): –15,79 %; Wahlkreis 36 (Frankfurt am Main III): –2,23 

%; Wahlkreis 37 (Frankfurt am Main IV) neu: –16,53 %; Wahlkreis 38 (Frankfurt am Main V): 

–8,24 %; Wahlkreis 39 (Frankfurt am Main VI): 2,69 %. 

 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Abweichungen seien laut Gesetzesbegründung 

auch unter Zugrundelegung der derzeit aktuellsten Bevölkerungszahlen außer der 

notwendigen Neugliederung des Wahlkreises 34 und der daraus resultierenden 

Neuabgrenzung des Wahlkreises 37 keine weiteren Änderungen geboten. 

 

Im Zuge der Änderungen sollen allerdings die bisherigen Beschreibungen der übrigen 

Wahlkreise der Stadt Frankfurt am Main den zwischenzeitlichen Änderungen der Einteilung 

des Stadtgebietes redaktionell angepasst werden. 

 

 

B. Rechtliche Bewertung 

 

I. Vorgaben des Urteils des Staatsgerichtshofes zur Bevölkerungszahl 

 

Der Staatsgerichtshof des Landes Hessen hat mit dem oben genannten Urteil die 

Anwendung der Anlage zu § 7 Abs. 2 LWG hinsichtlich der Beschreibung des Wahlkreises 34 

(Frankfurt am Main I) für die Wahl zum 20. Hessischen Landtag ausgesetzt, weil der 

Wahlkreis 34 eine Bevölkerungsabweichung von deutlich über 25% von einem 

Durchschnittswahlkreis aufweist. Diese Abweichung soll nun auf etwas über 20% und damit 

auf einen rechtlich unproblematischen Umfang zurückgeführt werden. Zugleich wird 

vermieden, dass der von der Änderung gleichfalls berührte Wahlkreis 37 eine Abweichung 

von mehr als 25% erfährt. Die Vorgaben des Urteils des Staatsgerichtshofs werden demnach 

durch den Gesetzesentwurf beachtet. 
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II. Vorgaben der § 7 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Ziff. 2 und Ziff. 3 LWG 

 

1. Zu diesen Vorgaben und deren verfassungsrechtlicher Fundierung 

 

Für die Einteilung der Wahlkreise zur Landtagswahl sind nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 

LWG neben den in Ziff. 1 bestimmten und durch das Urteil des Staatsgerichtshofes 

konkretisierten Vorgaben zu den Unterschieden bei den Bevölkerungszahlen zwei weitere 

Grundsätze zu beachten. Zum einen sollen nach Ziff. 2 die Wahlkreise im Hinblick auf die 

Bevölkerungsentwicklung möglichst beständig sein. Zum anderen sollen nach Ziff. 3 die 

Wahlkreise nach Möglichkeit jeweils ein zusammenhängendes Gebiet bilden sowie die 

Grenzen der Landkreise und der Gemeinden berücksichtigen. 

 

Hinter diesen einfachgesetzlichen Vorgaben steht die verfassungsrechtlich fundierte 

Überlegung, dass die Wahlkreise im Interesse einer territorialen Verankerung des im 

Wahlkreis gewählten Abgeordneten zugleich ein zusammengehörendes und abgerundetes 

Ganzes bilden und die historisch verwurzelten Verwaltungsgrenzen sich nach Möglichkeit 

mit den Wahlkreisgrenzen decken soll, weshalb es auch einer gewissen Kontinuität der 

räumlichen Gestaltungen der Wahlkreise bedarf; dies nimmt Rücksicht auf traditionelle 

Bindungen der Bewerberinnen und Bewerber an Wahlkreise, die gewachsenen 

Besonderheiten und die hinreichende Identifikation der Wahlberechtigten als praktische 

Funktionsbedingung repräsentativer Demokratie (dazu nur BVerfGE 95, 335, 364). 

 

 

2. Vorgaben bei Neuzuschnitt beachtet 

 

Der Grundsatz der Beständigkeit der Wahlkreise wird gewahrt. Die vorgesehene Änderung 

ist durch das Urteil des Staatsgerichtshofes bedingt, und wird im Übrigen so verwirklicht, das 

nur der Wahlkreis 34 und der angrenzende Wahlkreis 37 betroffen sind; weitere Wahlkreise 

werden nicht berührt, und damit die Beständigkeit der Wahlkreiseinteilung im Rahmen des 

Zulässigen gewahrt. 

 

Auch die Vorgabe, dass die Wahlkreise nach Möglichkeit jeweils ein zusammenhängendes 

Gebiet bilden sowie die Grenzen der Landkreise und der Gemeinden berücksichtigen sollen, 

wird gewahrt. Der neu zugeordnete Stadtbezirk 531 des Ortsteils Schwanheim grenzt südlich 

an das Gebiet der Ortsteile Höchst, Nied und Griesheim des Wahlkreises 34 an, sodass der 

Wahlkreis 34 nach der Neuzuteilung weiterhin ein zusammenhängendes Gebiet bildete. Die 

räumliche Festlegung lässt sich entlang der Rheinlandstraße der Stadt Frankfurt am Main, 

die die Trennung zwischen den Stadtbezirken 531 und 532 und damit den 

Siedlungsbereichen Schwanheim und Goldstein bildet, deutlich bestimmt erkennen und ist 

damit auch für Wählerinnen und Wähler eindeutig erkennbar. Auch der Wahlkreis 37 würde 

nach der vorgeschlagenen Neuzuteilung weiterhin ein zusammenhängendes Gebiet bleiben. 
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Mit Blick auf die bestehende Struktur des Gebietes war eine vollständige Zuweisung des 

Stadtteils Schwanheim zum Wahlkreis 34 erwogen worden, schied aber aus, weil dann 

wiederum der Wahlkreis 37 zu klein geworden wäre. 

 

 

III. Zu möglichen anderen Wahlkreiseinteilungen 

 

1. Spielraum des Gesetzgebers 

 

Soweit die vorstehend dargelegten Vorgaben beachtet werden, hat der Gesetzgeber beim 

Zuschnitt der Wahlkreise im Übrigen einen ganz erheblichen Beurteilungs- und 

Gestaltungsspielraum im Sinne einer Prärogative. Es obliegt zuvörderst dem Gesetzgeber, 

die miteinander konfligierenden Aspekte zu einem Ausgleich zu bringen. Soweit der 

Gesetzgeber dabei die vorstehend dargelegten Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen 

nicht überschreitet, unterliegen die Wahlkreiszuschnitte im Übrigen grundsätzlich keiner 

verfassungsrechtlichen Kontrolle. Dem entsprechend ist allein zu prüfen, ob die 

verfassungsrechtlichen Grenzen des Spielraums des Gesetzgebers überschritten sind, nicht 

aber, ob der Gesetzgeber zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden 

hat (dazu BVerfGE 6, 84, 94; 51, 222, 236; 71, 81, 97; 95, 408, 420; 95, 335, 364; BVerfG, 

NVwZ 2002, 71). 

 

Da vorstehend bereits ausgeführt wurde, dass die vorgeschlagene Wahlkreiseinteilung die 

einschlägigen verfassungsrechtlichen Grenzen beachtet, kommt es im Übrigen aus 

verfassungsrechtlicher Sicht nicht darauf an, ob andere Gestaltungsmöglichkeiten in Frage 

kommen. 

 

 

2. Auch im Übrigen sinnvolle Einteilung 

 

Aber auch dann, falls die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Einteilung über die 

verfassungsrechtlichen Vorgaben und Grenzen hinaus mit Blick auf alternative Einteilungen 

bewertet wird, erweist sich der Gesetzesentwurf als unbedenklich. 

 

Zum einen ergibt sich dies daraus, dass die vorgeschlagene Neuzuteilung nur zwei 

Wahlkreise betrifft, und damit in die Beständigkeit der Wahlkreise sowie die damit 

verbundenen Erwartungen der Wähler und Wahlkreisbewerber, die ja mit den konkreten 

Wahlvorbereitungen zum Teil bereits begonnen haben, möglichst geringfügig eingreift. 

 

Zum anderen zeigt sich, andere, nur zwei Wahlkreise berührende  Neuzuteilungen ihrerseits 

problematisch sind. 
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Eine mögliche Alternative wäre die Verlagerung der beiden bisher zum Wahlkreis 36 

gehörenden Teile Gutleutviertel und Bahnhofsviertel zum Wahlkreis 34. Das Gutleutviertel 

wäre dann aber mit dem derzeitigen Wahlkreises 34 gebietlich nur über eine schmale 

Grenze verbunden, und das Bahnhofsviertel wäre nur über das Gutleutviertel mit dem 

Gebiet des derzeitigen Wahlkreises 34 verbunden. Zudem würden mit dieser Lösung zwei 

Ortsteile aus einem Ortsbezirk herausgelöst, wogegen der Gesetzesvorschlag die 

Herauslösung nur eines Ortsteiles verfolgt. 

 

Schließlich ist die Alternative der Zuteilung des Stadtbezirks 402 des Ortsteils Rödelheim zum 

Wahlkreis 34 gegenüber der im Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Neuzuteilung nicht 

vorzugswürdig, da eine klare Abgrenzung nach dem Stadtbild der Stadt Frankfurt am Main 

nicht mehr gegeben wäre. 

 

Damit zeigt sich insgesamt, dass der Gesetzesvorschlag unter den rechnerisch möglichen 

Varianten den Vorschlag verfolgt, der – auch für die Wähler und Wahlbewerber - geografisch 

am besten nachvollziehbar ist. 

 

 

IV. Weitere Aspekte 

 

1. Parteipolitische Neutralität 

 

Ob neben den gesetzlich bestimmten Vorgaben zur Wahlkreiseinteilung und deren 

verfassungsrechtliche Fundierungen ein über diese Vorgaben hinausgehendes, 

allgemeineres Gebot parteipolitischer Neutralität besteht, das den Spielraum des 

Gesetzgebers bei der Gestaltung von Wahlkreisen zusätzlich eingrenzt, ist fraglich, bedarf 

aber hier keiner weiteren Klärung. 

 

Denn der Gesetzgeber hat sich in seinem Entwurf den Beschluss des Magistrats der Stadt 

Frankfurt vom 18. Mai 2018 zu Eigen gemacht. Dieses Vorgehen sichert nicht nur möglichst 

große Rücksichtnahme auf die Erwartungen der Wähler und Wahlbewerber vor Ort. Da der 

Magistrat der Stadt Frankfurt parteipolitisch andere Mehrheiten hat als der Hessische 

Landtag, wird damit zugleich dem Vorwurf der parteipolitisch motivierten Manipulation 

vorgebaut. 

 

 

2. Stabilität und weitere Entwicklung der Wahlkreise insgesamt 

 

Der Gesetzesentwurf ist schließlich auch aus den Gründen der Stabilität und weiteren 

Entwicklung der Wahlkreise insgesamt nicht zu beanstanden. 

 

Wie vorstehend dargelegt, werden die daraus folgenden konkreten rechtlichen Vorgaben für 

den Wahlkreiszuschnitt beachtet. 
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Soweit darüber hinaus – also aus rechtspolitischer Perspektive – eine umfassendere 

Neuzuteilung der Wahlkreise begehrt werden könnte, ist zum einen zu beachten, dass eine 

umfassendere Umgestaltung in der zur Verfügung stehenden äußerst knappen Zeit nicht 

praktikabel ist. 

 

Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass nach derzeitigem Stand für die darauffolgende 

Landtagswahl, die voraussichtlich 2023 stattfindet, eine umfassendere Betrachtung und ggf. 

Neueinteilung der Wahlkreise beabsichtigt ist. Insbesondere hat der zuständige 

Innenausschuss in seiner maßgeblichen Sitzung bereits im November 2017 für die derzeitige 

Regierungsmehrheit angekündigt, dass es in der nächsten Legislaturperiode eine – von allen 

politischen Kräften als notwendig angesehene – größere Wahlkreisreform geben müsse, 

wobei auf Anregungen der Sachverständigen in der vorausgegangenen Anhörung verwiesen 

wurde; in der neuen Wahlperiode solle daher eine Kommission eingesetzt werden, die 

Kriterien und Vorschläge für eine Wahlkreisreform unterbreiten solle (Kurzbericht der 83. 

Sitzung des Innenausschusses vom 30. November 2017, INA 19/83 – 30.11.2017, S. 13). 

 

 

C. Gesamtbewertung des Gesetzesvorschlags 

 

Insgesamt erweist sich der Gesetzesvorschlag als verfassungsgemäßer Weg, den in Folge des 

Urteils des Staatsgerichtshofs vom 9. Mai 2018 notwendig gewordenen Neuzuschnitt des 

Wahlkreises 34 sowie die damit einhergehende Änderung des Zuschnitts des angrenzenden 

Wahlkreises 37 vorzunehmen. Darüber hinaus ist der Entwurf auch rechtspolitisch 

angemessen. 

 

 

Bernd Grzeszick 
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Telefon 06108/6001-0 
Telefax 06108/600157 
E-Mail: hsgb@hsgb.de 

Durchwahl 6001- 

Ihr Zeichen  

Ihre Nachricht vom  

Datum  

 
 

 

 
 

Henri-Dunant-Straße 13 • 63165 Mühlheim 
Bankverbindung: Sparkasse Langen-Seligenstadt • Konto-Nr. 80 500 31 (BLZ 506 521 24) 

IBAN: DE66506521240008050031 • BIC: HELADEF1SLS1 
Steuernummer: 035 224 14038 

 
Präsident: Harald Semler • Erster Vizepräsident: Dr. Thomas Stöhr • Vizepräsident: Karl-Heinz Schäfer  

 Geschäftsführer: Karl-Christian Schelzke   •  Stv. Geschäftsführer: Diedrich Backhaus 
 

 

— 

— 

— 

 

 
 
Vorsitzender des Innenausschusses 
des Hessischen Landtages 
Herrn Horst Klee, MdL 
Postfach 32 40 
65022 Wiesbaden 
 

  2 

  Herr Heger/Frau Adrian 
 Hg/Adr/aj 
 
 
 
 
       38, 51 

 I A 2.1, Dr. Ute Lindemann 

  25.05.2018 

 04.06.2018 

Vorab per Mail: u.lindemann@ltg.hessen.de  

 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein 

Zweites Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetz (Drucks. 19/6451) 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

für die eingeräumte Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem obigen Gesetzentwurf be-

danken wir uns.  

Aus Sicht der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind Rechtspositionen unserer 

Mitgliedsstädte und -gemeinden nicht tangiert, so dass wir von einer Stellungnahme 

Abstand nehmen und an der mündlichen Anhörung am 07. Juni 2018 auch nicht teil-

nehmen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Diedrich Backhaus 

Direktor 
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Stellungnahme  

Dringlicher Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 

(Landtag-Drs. 19/6451) 

 

I. Hintergrund 

Der Landtag hat das Landeswahlgesetz zuletzt mit Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl. 2017, 
S. 478) geändert und in diesem Rahmen Anpassungen der Wahlkreise vorgenommen, die auf-
grund von Veränderungen der Bevölkerung notwendig geworden waren, um die Gleichheit der 
Wahl sicherzustellen. Nach Inkrafttreten des Gesetzes stellte sich im Februar 2018 heraus, dass 
die zugrunde gelegten statistischen Zahlen aufgrund eines Berechnungsfehlers durch die Stadt 
Frankfurt am Main hinsichtlich des Wahlkreises 34 (Frankfurt am Main I) fehlerhaft waren. 
Während die Abweichung von der Durchschnittsgröße eines Landtagswahlkreises ursprünglich 
bei 23,3 Prozent und damit unterhalb der Toleranzmarge von 25 Prozent (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
LWahlG) liegen sollte, stellte sich nunmehr heraus, dass die Abweichung tatsächlich bei 
27,08 Prozent lag. 

 


Prof. Dr. Klaus F. Gärditz 
Lehrstuhl für Öffentl iches Recht 
 
Postanschrift:  
Adenauerallee 24-42 
53113 Bonn 
Tel.: 0228/73-9176 
Email: gaerditz@jura.uni-bonn.de 
 
 
 

Bonn, den 06. Jun. 2018 

An den 1. Untersuchungsausschuss  
des Deutschen Bundestages 
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Eine von der SPD-Fraktion beim Staatsgerichtshof (StGH) gegen die Neuregelung beantragte 
einstweilige Anordnung hatte insoweit Erfolg, als die Anwendbarkeit des in der Anlage zum 
LWahlG geregelten Zuschnitts des Wahlkreises 34 vorläufig ausgesetzt wurde und daher neu er-
folgen muss (Urteil vom 9. Mai 2018 – P.St. 2670 e.A.). Hierbei ist sicherzustellen, dass es zu ei-
ner maximalen Abweichung von 25 Prozent von der einwohnerbezogenen Durchschnittsgröße 
eines hessischen Wahlkreises kommt.  

 

II. Umfang des Handlungsbedarf 

Der Umfang der gebotenen Neuregelung ergibt sich aus dem Tenor des Urteils des StGH, mit 
dem dieser eine nach § 26 Abs. 1 StGHG bindende einstweilige Anordnung erlassen hat. Der 
Tenor des Urteils vom 9. Mai 2018 lautet: 

 

Die Anwendung der Anlage zu § 7 Abs. 2 Landtagswahlgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. April 2006 (GVBI. I S. 110, 439), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 478), wird für die Wahl zum 20. 
Hessischen Landtag, längstens für die Dauer von sechs Monaten, bzgl. des Wahlkrei-
ses 34 – Frankfurt am Main I – ausgesetzt. 

 

Eine Handlungspflicht des Gesetzgebers ergibt sich daraus, dass mit der partiellen Ausset-
zung des LWahlG für den Wahlkreis 34 eine Lücke im anwendbaren Wahlrecht aufreißt, die – 
weil sie einstweilen eine Wahl in diesem Wahlkreis ausschließt – zu einer evidenten verfassungs-
widrigen Ungleichheit führt und daher durch ein die Wahlkreiseinteilung ergänzendes Gesetz ge-
schlossen werden muss. Das Wie der Umsetzung – also den konkreten Neuzuschnitt des Wahl-
kreises und die damit zwangsläufig einhergehende Änderung auch anderer (benachbarter) Wahl-
kreise – überlässt der StGH mangels näherer Vorgaben dem Gesetzgeber. 

Angesichts der drängenden Zeit und des Risikos, dass im Rahmen einer Neuregelung sowie der 
anschließend notwendigen Neuaufstellung von Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten erneut 
Fehler unterlaufen können, ist dringend anzuraten, die Reform der Wahlkreise zum derzeitigen 
Zeitpunkt minimalinvasiv vorzunehmen und auf dasjenige zu beschränken, was zur Umsetzung 
der Entscheidung des StGH unbedingt geboten ist. Ein darüber hinausgehender Handlungsbe-
darf besteht verfassungsrechtlich nicht. Weitergehende Reformen, die alle Fraktionen für not-
wendig erachtet haben, erfordern Fingerspitzengefühl, Sorgfalt und damit hinreichende Zeit. Sie 
sollten daher – wie geplant (Kurzbericht der 83. Sitzung des Innenausschusses vom 30. Novem-
ber 2017, INA 19/83 – 30.11.2017, S. 13) – in die nächste Wahlperiode verlagert werden. 

Namentlich sind weitere Anpassungen auch anderer Wahlkreise, soweit dies nicht zur Korrektur 
des Wahlkreises 34 unbedingt notwendig ist, zu vermeiden. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass 
der ursprünglich auf das gesamte Wahlgebiet erstreckte Antrag vor dem StGH auf Hinweise des 
Gerichts letztlich eingeschränkt werden musste, weil Fehler hinsichtlich des Zuschnitts der ande-
ren Wahlkreise nicht plausibel vorgetragen worden waren. Dies gilt ausdrücklich für die ur-
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sprünglich von der SPD-Fraktion problematisierten Wahlkreise 30 und 41, hinsichtlich derer der 
StGH keinen Verfassungsverstoß zu erkennen vermochte. Da dem StGH letztlich zunächst 
sämtliche Landtagswahlkreise im Rahmen des Verfahrens über den Erlass einer einstweiligen 
Anordnung unterbreitet wurden, eine Anordnung aber gerade nicht erlassen wurde, steht inso-
weit fest, dass jedenfalls eine dringliche Korrektur zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Verfassung 
wegen nicht angezeigt ist. 

 

III. Verfassungsrechtliche Würdigung 

Der Gesetzentwurf trägt den oben genannten Erfordernissen einer minimalinvasiven Änderung 
Rechnung und beschränkt sich konsequent darauf, die Entscheidung des StGH umzusetzen. Der 
Neuzuschnitt erweist sich auch als verfassungskonform, namentlich wird die Gleichheit der 
Wahl (Art. 73 Abs. 2 HV) beachtet. Hierzu ist Folgendes anzumerken: 

- Der StGH konnte schon in der Verwendung der statistischen Bevölkerungszahlen auf 
dem Stand 31. Dezember 2015 keinen Verfassungsverstoß erkennen, weil diese Zahlen 
offensichtlich hinreichend aktuell waren. Dem gegenwärtigen Gesetzentwurf liegen Zah-
len auf dem Stand 31. Dezember 2016 zugrunde, was die größtmögliche Aktualität ge-
währleistet. 

- Dass der Gesamtzuschnitt der Wahlkreise nach der avisierten Änderung auf zwei unter-
schiedlich aktuellen Zahlenwerken beruht (nämlich Dezember 2015 und Dezember 2016) 
ist unschädlich. Zum einen ist dies schlichte Folge des Erlasses der einstweiligen Anord-
nung durch den StGH, dessen Urteil auf der Grundlage des aktuell verfügbaren Zahlen-
materials zu erfolgen hat. Zum anderen wäre die Neueinteilung des Wahlkreises 34 durch 
den hiesigen Gesetzentwurf ersichtlich auch unter Zugrundelegung der älteren Statistiken 
vom Dezember 2015 verfassungskonform. 

- Nach dem Neuzuschnitt läge die Abweichung, die bislang über 27 Prozent beträgt, bei 
nunmehr 20,16 Prozent, was unterhalb der in § 71 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWahlG vorgese-
henen und auch vom StGH zugrunde gelegten Toleranzschwelle von 25 Prozent liegt.  

- Der Neuzuschnitt führt auch in den betroffenen Nachbarwahlkreisen nicht zu einer 
Über- oder Unterschreitung der Toleranzabweichung. Die dortigen Abweichungen liegen 
künftig zwischen 2,23 und 16,53 Prozent. 

 

 

 

(Prof. Dr. Klaus F. Gärditz) 
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Hessis�he� La�dtag 
I��e�auss�huss 
z.H. F�au D�. Ute Li�de�a�� 
S�hloßplatz �-� 
 
����� Wies�ade� 
 
 
 
 
 

�. Ju�i ���� 

 

Stellu�g�ah�e i� Rah�e� der A�höru�g a� �. Ju�i ���� i� I��e�auss�huss 
des Hessis�he� La�dtags zur Ä�deru�g des La�dtags�ahlgesetzes �Neuzus�h�itt 

Wahlkreis �� u�d redaktio�elle A�passu�g �z�. Klarstellu�g der 
Wahlkreis�es�hrei�u�ge� für die ü�rige� Wahlkreise der Stadt Fra�kfurt a� 

Mai�� – Hess. LT-Drs. ��/���� �. ��.��.���� 
 
 

Seh� geeh�te Da�e� u�d He��e�, 
 
zu de� �i� �o�gelegte� Gesetze�t�u�f de� F�aktio� de� CDU u�d de� F�aktio� Bü�d�is ��/DIE 
GRÜNEN fü� ei� Gesetz zu� Ä�de�u�g des La�dtags�ahlgesetzes – Hess. LT-D�s. ��/���� �. 
��.��.���� – �eh�e i�h �ie folgt Stellu�g: 
 

A. Ausge�ählte Erge��isse u�d E�pfehlu�ge�  
 

�. Die �u��eh� du��h § � A�s. � S. � N�. � LWG �o�gege�e�e äuße�ste G�e�ze ei�e� A�-
�ei�hu�g �o� �is zu +/- �� % �o� de� Du��hs�h�ittsg�öße de� Wahlk�eise, die au�h �ei de� 
Neuzus�h�eidu�g de� Di�ekt�ahlk�eise i� Gesetze�t�u�f zug�u�de gelegt �u�de, ist 
�e�fassu�gs�e�htli�h p�o�le�atis�h. Statt ih�e� sollte ei� G�e�z�e�t �o� �a�i�al +/- �� % ��es-
se�: +/- �� %� i� § � A�s. � LWG i�teg�ie�t u�d �ei de� Neua�g�e�zu�g de� Wahlk�eise zug�u�de 
gelegt �e�de�.  
 
�. Sollte a� de� ��-%-G�e�ze i� § � A�s. � LWG festgehalte� �e�de�, �i�d e�pfohle�, i� 
Ei�kla�g �it de� Vo��ild�egelu�g i� § � A�s. � S. � N�. � Bu�des-WahlG �BWahlG� ei�e „Soll-
Regelu�g“ �zgl. ei�e� �a�i�ale� A��ei�hu�g �o� �� % i� § � A�s. � LWG aufzu�eh�e�. 
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�. Es ist g�ds. zu �eg�üße�, dass i�folge des U�teils des Staatsge�i�htshofes des La�des Hesse� 
�o� �. Mai ���� u�gehe�d ei�e Neuzus�h�eidu�g des deutli�h zu klei�e� F�a�kfu�te� 
Wahlk�eises �� i�itiie�t �u�de u�d i� Ü��ige� �e�s�hiede�e �e�fassu�gs�e�htli�h d�i�ge�d 
ge�ote�e E�gä�zu�ge� so�ie �edaktio�elle Ä�de�u�ge� u�d Kla�stellu�ge� de� F�a�kfu�te� 
Wahlk�eise �o�ge�o��e� �e�de� solle�. Alle�di�gs �i�d de� Gesetze�t�u�f de� 
�e�fassu�gs�e�htli�he� Vo�ga�e� �i�ht �ollstä�dig ge�e�ht. 
 
�. Bei� �i�htige� Neuzus�h�itt des Wahlk�eises �� – F�a�kfu�t a� Mai� I sollte statt de� 
Ve�s�hie�u�g ei�es Stadt�ezi�ks �o� S�h�a�hei� aus de� Wahlk�eis �� ei�e Ve�s�hie�u�g de� 
Stadteile Gutleut�ie�tel u�d Bah�hofs�ie�tel e��oge� �e�de�, da de� Wahlk�eis �� a�so�ste� 
du��h die p�äge�de �atü�li�he G�e�ze des Mai�s ze�s�h�itte� �ü�de.  
 
�. Wi�d a� de� Pla� festgehalte�, ei�e� Stadt�ezi�k S�h�a�hei�s zu �e�s�hie�e�, ist de� 
Aspekt de� )e�s�h�eidu�g des Wahlk�eises du��h de� Mai� i� die Beg�ü�du�g aufzu�eh�e� 
u�d �it de� do�t ge�a��te� K�ite�ie� a�zu�äge�. A�so�ste� �lie�e diese� �ese�tli�he Aspekt 
u��e�ü�ksi�htigt u�d de� Gesetze�t�u�f �ü�de de� Beg�ü�du�gslast fü� ei�e Neua�g�e�zu�g 
�o� Wahlk�eise� �ege� Ni�ht�e�ü�ksi�htigu�g ei�es �ese�tli�he� Aspekts �i�ht ge�e�ht.  
 
�. I� )usa��e�ha�g �it de� als �edaktio�elle Ä�de�u�ge� u�d Kla�stellu�ge� ei�geo�d�ete� 
Ä�de�u�ge� �zgl. de� F�a�kfu�te� Stadteile F�a�kfu�te� Be�g u�d Flughafe� i� de� A�lage zu� 
LWG �i�d i� Gesetze�t�u�f �i�ht hi��ei�he�d deutli�h, dass diese Stadtteile e�st�alig 
�esti��te� Wahlk�eise� zugeo�d�et �e�de�. Dies ist g�a�ie�e�d, da i� diese� Stadtteile� 
�ishe� – �sp�.- �ei de� La�dtags�ahle� i� Jah� ���� – oh�e gesetzli�he G�u�dlage ge�ählt 
�u�de.  
 
�. Ko�k�et hat dies au�h zu� Folge, dass die Beg�ü�du�gslast �zgl. de� Ei�o�d�u�g diese� 
�eide� Stadteile �ese�tli�h höhe� ist als �ei ei�e� �loß �edaktio�elle� A�passu�g. Sie e�t-
sp�i�ht �o� alle� i� Falle des Stadtteils F�a�kfu�te� Be�g, de� aus Besta�dteile� �eh�e�e� 
Wahlk�eise ge�ildet �u�de, �iel�eh� de�je�ige�, die �ei ei�e� Neua�g�e�zu�g �o� Wahl-
k�eise� �esteht. De� �i�d de� Gesetze�t�u�f �i�ht ge�e�ht. 
 
�. Es �i�d d�i�ge�d e�pfohle�, i� Laufe des aktuelle� Gesetzge�u�gs�e�fah�e�s zu�i�dest 
au�h de� Wahlk�eis �� – Mai�-Ki�zig II i� Ei�kla�g �it de� �e�fassu�gs�e�htli�he� Vo�ga�e� 
�eu ei�zuteile�, da die äuße�ste G�e�ze �o� �� %, �ei de�e� Ü�e�s�h�eite� ei�e 
Neua�g�e�zu�g �o�ge�o��e� �e�de� �uss, hie� u�st�eitig ü�e�s�h�itte� ist. Auf G�u�dlage 
de� �u��eh� �o�liege�de� )ahle� des Statistis�he� La�desa�ts �ei�ht de� Wahlk�eis �� – 
Mai�-Ki�zig II u� ��,�� % �o� Du��hs�h�itts�ahlk�eis a�. 
 
�. U�gea�htet de� ge�ote�e� Neuei�teilu�g u.a. des Wahlk�eises �� – Mai�-Ki�zig II �e�de� 
die La�dtags�ahle� i� He��st ���� hö�hst �ah�s�hei�li�h �e�fassu�gs�id�ig sei�. Ei� Ve�stoß 
gege� die �e�fassu�gs�e�htli�he� Vo�ga�e� aus A�t. �� A�s. � S. � GG u�d A�t. �� A�s. � S. � HV 
�zgl. de� glei�he� Wahl e�gi�t si�h u.a. da�aus, dass gege��ä�tig �eh� als �� Wahlk�eise �eh� 
als �� % �o� Du��hs�h�itts�ahlk�eis a��ei�he�. 
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B. Ei�führu�g  
 
I. Hessis�hes Wahls�ste� 

Du��h die Wahle� zu� Hessis�he� La�dtag �e�de� die ��� A�geo�d�ete� des Hessis�he� 
La�dtags �esti��t,� �o� de�e� �� i� Wahlk�eise� �Wahlk�eissti��e� u�d �� ü�e� La�des-
liste� �La�dessti��e� ge�ählt �e�de�.� Da�it ha�delt es si�h – äh�li�h �ie �ei 
Bu�destags�ahle� – u� ei� S�ste� ei�e� pe�so�alisie�te� Ve�hält�is�ahl, i� de�e� Rah�e� 
de� P�opo�z de� i� La�dtag �e�t�ete�e� Pa�teie�, also de�je�ige� Pa�teie�, die �i�ht a� de� 
� %-Hü�de s�heite��, letztli�h ü�e� die )�eitsti��e �esti��t �i�d. )iehe� �eh� di�ekt 
ge�ählte Wahlk�eiska�didate�, die i��e� ei� La�dtags�a�dat e�halte�,� i� das hessis�he 
Pa�la�e�t ei�, als de� je�eilige� Pa�tei aufg�u�d ih�es )�eitsti��e�e�ge��isses zustehe�, 
e�tstehe� Ü�e�ha�g�a�date. Diese �e�de�, u� de� )�eitsti��e�p�opo�z de� Pa�teie� 
�iede�he�zustelle�, �iede�u� du��h Ausglei�hs�a�date ausgegli�he�.�  
 
II. Verfassu�gsre�htli�he Vorga�e� hi�si�htli�h der glei�he� Wahl 

Wäh�e�d die ei�zel�e� G�u�dsätze des hessis�he� La�dtags�ahl�e�hts i�s�es. du��h das 
La�dtags�ahlgesetz �LWG� �esti��t �e�de�, e�ge�e� si�h g�u�dlege�de Vo�ga�e� fü� dieses 
u�d das Wahl�e�ht i� Allge�ei�e� aus de� G�u�dgesetz fü� die Bu�des�epu�lik Deuts�hla�d 
�GG� u�d de� Hessis�he� Ve�fassu�g �HV�. Die Wahl�e�htsg�u�dsätze des GG �A�t. �� A�s. � 
GG�, da�u�te� die Glei�hheit de� Wahl, gelte� aufg�u�d des Ho�oge�itätsge�ots �A�t. �� A�s. � 
S. � GG� au�h fü� La�dtags�ahle�. Die Wahl�e�htsglei�hheit e�gi�t si�h als Maßsta� des 
ei�fa�he� Gesetzes�e�hts au�h aus A�t. �� A�s. � S. � HV.  
 
U� de� G�u�dsatz de� glei�he� Wahl zu e�tsp�e�he�, �uss das Wahls�ste� so ausgestaltet 
sei�, dass die sog. )ähl�e�tglei�hheit, �o�a�h jede� Sti��e �ei de� Auszählu�g das glei�he 
Ge�i�ht zuko��e� �uss u�d die sog. E�folgs�e�tglei�hheit, �o�a�h si�h jede Sti��e i� 
glei�he��aße� i� Ma�date� �iede�s�hlage� kö��e� �uss, ei�gehalte� �e�de�. Fü� die Wahl-
k�eissti��e �edeutet die Wahl�e�htsglei�hheit, dass die �� hessis�he� Wahlk�eise hi�si�htli�h 
ih�es zu �e�ü�ksi�htige�de� Be�ölke�u�gsa�teils �ögli�hst glei�h g�oß sei� �üsse�.� 
 
III. Folge� des Ä�deru�gsgesetzes �o� ��.��.���� �GVBl. ����, S. ���� 

De� )us�h�itt de� hessis�he� Wahlk�eise ist i� de� A�lage zu� LWG festgelegt.� Da�ei �i�d 
je�eils defi�ie�t, �el�he Städte, Ge�ei�de� ode� au�h Stadt- �z�. O�tsteile de� �� 
Wahlk�eise� zugeo�d�et si�d. )uletzt �u�de das LWG du��h Ve�a�s�hiedu�g des Ä�de�u�gs-
gesetzes �o� ��.��.���� �GVBl. ����, S. ��� f.� a�gepasst. Auf de� G�u�dlage �o� Date� des 
Hessis�he� Statistis�he� La�desa�tes �o� ��.��.���� �u�de da�ei du��h Ä�de�u�g de� 

                                                 
� § � LWG. 
� §§ �, � LWG. 
� § �� A�s. � S. � LWG. 
� § �� A�s. � S. � i.V.�. A�s. � LWG. 
� Vgl. �zu Bu�destags�ahle�� BVe�fGE ���, ��� ���� f.� u�te� Bezug�ah�e auf BVe�fGE ���, � ����; ���, ��� ����� 

u�d ��, ��� �����. 
� Ge�. § � A�s. � LWG. 
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A�lage zu� LWG ei�e Neuei�teilu�g de�je�ige� Wahlk�eise �o�ge�o��e�, die seit de� letzte� 
Wahlk�eisei�teilu�g �o� ��.��.���� �GVBl. I S. ���� ei�e Ma�i�ala��ei�hu�g �o� +/- �� % 
�o� Du��hs�h�itts�ahlk�eis ü�e�s�h�itte� hatte�: WK � – Walde�k-F�a�ke��e�g II, WK � 
Es�h�ege-Witze�hause�, WK �� – Rothe��u�g, WK �� – He�sfeld, WK �� – Gieße� I, WK �� – 
Rhei�gau-Tau�us I, WK �� – Mai�-Ki�zig I; Wk �� – Be�gst�aße I�. I�sgesa�t �a�e� so �� 
Wahlk�eise �o� de� Neuei�teilu�g �et�offe�.  

Fe��e� �u�de� i�folge de� E�pe�te�a�hö�u�g i� I��e�auss�huss a� ��.��.���� i� Laufe des 
Gesetzge�u�gs�e�fah�e�s i� teil�eise� A�leh�u�g a� § � BWahlG� e�f�euli�he� Weise e�st�als 
a�st�akt-ge�e�elle Vo�ga�e� fü� die Ei�teilu�g des Wahlge�ietes i� Wahlk�eise i� § � LWG 
i�teg�ie�t: Na�h § � A�s. � S. � N�. � LWG soll Die Be�ölke�u�gszahl ei�es Wahlk�eises de� 
du��hs�h�ittli�he� Be�ölke�u�gszahl de� Wahlk�eise so �eit �ie �ögli�h e�tsp�e�he�; „�et�ägt 
die A��ei�hu�g �eh� als �� P�oze�t ist ei�e Neua�g�e�zu�g �o�zu�eh�e�.“ Ge�. § � A�s. � 
N�. � LWG solle� die Wahlk�eise hi�si�htli�h de� Be�ölke�u�gse�t�i�klu�g �ögli�hst �estä�dig 
sei��. Na�h § � A�s. � N�. � LWG solle� die Wahlk�eise �a�h Mögli�hkeit je�eils ei� 
zusa��e�hä�ge�des Ge�iet �ilde� so�ie die G�e�ze� de� La�dk�eise u�d de� Ge�ei�de� 
�e�ü�ksi�htige�. Ge�. § � A�s. � S. � LWG s�hließli�h si�d die �o� Hessis�he� Statistis�he� 
La�desa�t festgestellte� Be�ölke�u�gszahle� de� Deuts�he� i� Si��e des A�t. ��� A�s. � GG, 
die das a�htzeh�te Le�e�sjah� �olle�det ha�e� u�d ih�e� Woh�sitz i� Hesse� ha�e�, 
�aßge�li�h.  

Au�h �u�de i�folge de� E�pe�te�a�hö�u�g i� I��e�auss�huss a� ��.��.���� – �a�h Vo��ild 
des Bu�des�ahl�e�hts – e�st�als i� Hesse� die G�u�dlage fü� die Ei��i�htu�g ei�e� 
Wahlk�eisko��issio� ges�haffe�, die u.a. die Aufga�e hat die Aufga�e ü�e� Ä�de�u�ge� de� 
Be�ölke�u�gszahle� i� Wahlge�iet zu �e�i�hte� u�d u�te� Be�ü�ksi�htigu�g de� G�u�dsätze 
�a�h A�s. � Satz � da�zulege�, o� u�d �el�he Ä�de�u�ge� de� Wahlk�eisei�teilu�g sie i� 
Hi��li�k da�auf fü� e�fo�de�li�h hält �A�t. � A�s. � S. � LWG�.  

Da�it hat de� hessis�he Gesetzge�e� die Vo�ga�e� hi�si�htli�h de� Wahlk�eisei�teilu�g 
i�sgesa�t �ähe� a� das Ni�eau des Bu�des�ahl�e�hts ge�. § � BWahlG he�a�gefüh�t. 
Bedaue�li�he��eise �u�de alle�di�gs �i�ht die Soll-Regelu�g für ei�e Neua�gre�zu�g a� ei�er 
A��ei�hu�g �o� +/-�� % aus § � A�s. � S. � N�. � BWahlG ü�e��o��e�. Es �i�d d�i�ge�d 
e�pfohle�, dies i� Rah�e� des laufe�de� Gesetzge�u�gs�e�fah�e�s �a�hzuhole�. 
 
IV. )iele, Hi�tergrü�de u�d Gege�stä�de des Gesetze�t�urfs 

�. )iele 

De� �o�gelegte Gesetze�t�u�f zielt �o� diese� gesetzli�he� Hi�te�g�u�d auf die Ei�haltu�g de� 
i� § � LWG ei�fa�hgesetzli�h festgelegte� Vo�ga�e� u�d glei�hzeitig auf die Ei�haltu�g 
�e�fassu�gs�e�htli�he� Vo�ga�e� aus de� G�u�dgesetz u�d de� Hessis�he� Ve�fassu�g a�. 
Ko�k�et �eagie�t e� auf das U�teil des Hessis�he� Staatsge�i�htshofs �o� �. Mai ����. 
 
�. Hi�tergrü�de: Das Urteil des Staatsgeri�htshofs u�d die �ergesse�e� Fra�kfurter Stadteile 

                                                 
� Bu�des�ahlgesetz i� de� Fassu�g de� Beka��t�a�hu�g �o� ��. Juli ���� �BGBl. I S. ����, �����, zuletzt 

geä�de�t du��h A�t. � Gesetzes �o� �. Ju�i ���� �BGBl. I S. �����. 
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a� Das Urteil des Staatsgeri�htshofs �o� �. Mai ���� 

De� Staatsge�i�htshof des La�des Hesse� hat �it sei�e� U�teil �o� �. Mai ���� i� Wege ei�e� 
ei�st�eilige� A�o�d�u�g die A��e�du�g de� A�lage zu § � A�s. � LWG fü� die Wahl zu� 
��. Hessis�he� La�dtag, lä�gste�s fü� die Daue� �o� se�hs Mo�ate�, �zgl. des Wahlk�eises �� – 
F�a�kfu�t a� Mai� I ausgesetzt.� De� Staatsge�i�htshof �a�ht deutli�h, dass die Bi�du�g a� die 
��-%-G�e�ze aus de� Wahl�e�htsglei�hheit �A�t. �� A�s. � S. � HV� sel�st folge ode� a�e� aus 
de� �e�htsstaatli�he� Ge�ot de� folge�i�htige� Gesetzge�u�g �sog. S�ste�ge�e�htigkeit�, da 
de� Gesetzge�e� si�h du��h die Vo�ga�e� aus § � A�s. � S. � N�. � LWG sel�st ge�u�de� ha�e.�  

Na�hde� si�h �a�h A�s�hluss des Gesetzge�u�gs�e�fah�e�s zu� Ä�de�u�g des LWG i� 
Deze��e� ���� i� Ja�ua�/Fe��ua� ���� aufg�u�d �o� Fo�s�hu�g ei�es Dokto�a�de� de� 
RWTH Aa�he� he�ausgestellt hatte, dass �ege� ei�es Fehle�s de� Stadt F�a�kfu�t die 
�ele�a�te� )ahle� de� Stadt F�a�kfu�t �a�ht�ägli�h ko��igie�t �e�de� �usste�, e�ga� si�h fü� 
de� Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t I – auf de� G�u�dlage de� ko��igie�te� )ahle� – ei�e A��ei�hu�g 
�o� –��,�� % �o� Du��hs�h�itts�ahlk�eis.�� De� Staatsge�i�htshof ko�statie�te dahe� ei�e 
�e�fassu�gs�id�ige Ü�e�s�h�eitu�g �ei de� Wahlk�eisei�teilu�g, die �o� de� La�dtags�ahl a� 
��. Okto�e� ���� �eho�e� �e�de� �uss. 
 

�� Die �ergesse�e� Fra�kfurter Stadtteile „Fra�kfurter Berg“ u�d „Flughafe�“ 

Wäh�e�d de� �ü�dli�he� Ve�ha�dlu�g �o� de� Staatsge�i�htshof �ies de� Ve�fah�e�s-
�e�t�ete� de� A�t�agstelle�i� u.a. zusätzli�h da�auf hi�, dass de� F�a�kfu�te� Stadtteil 
„F�a�kfu�te� Be�g“ i� de� A�lage zu § � A�s. � LWG �e�gesse� �o�de� �a�, sodass das 
La�dtags�ahlgesetz i� sei�e� aktuelle� Fo�� auf jede� Fall geä�de�t �e�de� �üsse. Äh�li�hes 
gilt fü� de� Stadtteil „Flughafe�“. Bei de� �isla�g letzte� La�dtags�ahl a� ��. Septe��e� ���� 
ha�e� so �sp�. die Wahl�e�e�htigte� aus de� Stadtteil F�a�kfu�te� Be�g i� Wahlk�eis �� – 
F�a�kfu�t a� Mai� VI ge�ählt, oh�e dass dafü� ei�e gesetzli�he G�u�dlage e�istie�te. De� 
Stadtteil F�a�kfu�te� Be�g �u�de i� Jah� ���� aus Ge�iete� de� Stadtteile Bo�a�es, 
Be�ke�shei� u�d Es�he�shei� �eu ge�ildet. I� Li�hte de� �ahl�e�htli�he� Vo�ga�e� ist 
�i�htig, dass de� Stadtteil Es�he�shei� a�de�s als de� Stadteil Bo�a�es �i�ht zu� Wahlk�eis �� 
F�a�kfu�t VI, so�de�� zu� Wahlk�eis �� F�a�kfu�t III gehö�t. I�de� die Wähle�i��e� u�d 
Wähle� des Stadtteils F�a�kfu�te� Be�g �ei de� La�dtags�ahl ���� – �ie gesehe� oh�e 
gesetzli�he G�u�dlage – de� Wahlk�eis �� F�a�kfu�t VI zugeo�d�et �u�de�, ist es �e�eits 
da�als de fa�to zu ei�e� Neuzuo�d�u�g de� �et�offe�e� Teile des Stadtteils Es�he�shei� zu 
ei�e� �eue� Wahlk�eis geko��e�, oh�e dass die ge�ote�e Ä�de�u�g des LWG e�folgt �ä�e. 
I�folgedesse� �a� die Hessis�he La�dtags�ahl ���� i�so�eit �e�fassu�gs�id�ig.  
 
I�de� A�t. � N�. � des Gesetze�t�u�fs de� Stadtteil F�a�kfu�te� Be�g e�st�als gesetzli�h de� 
Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t a� Mai� VI zuo�d�et, fi�det �u� e�dli�h ei�e gesetzli�he )uo�d�u�g 
dieses Stadtteils zu ei�e� Wahlk�eis statt. Dies �ei�haltet da�it au�h e�st�als ei�e 

                                                 
� U�teil des Staatsge�i�htshofes des La�des Hesse� �o� �. Mai ����, P.St. ���� e.A., S. �. 
� U�teil des Staatsge�i�htshofes des La�des Hesse� �o� �. Mai ����, P.St. ���� e.A., S. �� ff.; �� ff. 
�� LT-D�s. ��/���� S. �. 
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Neuzuo�d�u�g de� Teile des Stadtteils, die f�ühe� zu Es�he�shei� gehö�te� u�d dahe� i� de� 
Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t a� Mai� III fiele�. Es ha�delt si�h �ei der Regelu�g �zgl. der 
Stadteile Fra�kfurter Berg �u�d au�h Flughafe�� �i�ht u� die Korrektur ei�es �loße� 
Redaktio�s�ersehe�s, so�der� u� ei�e – jede�falls �zgl. des Fra�kfurter Bergs au�h 
i�haltli�he – Neuregelu�g. Der da�it �er�u�de�e� Begrü�du�gslast �ird der Gesetze�t�urf 
�i�ht gere�ht, i�de� e� u�te� B „)u N�. �“ �S. �� – u�zut�effe�d – �o� ei�e� �loße� 
„Kla�stellu�g“ sp�i�ht u�d kei�e �ate�ielle� G�ü�de fü� die )uo�d�u�g a�füh�t �dazu �o�h 
�ähe� u�te��.  

�. Gege�stä�de des Gesetze�t�urfes 

U� die Wahlk�eisg�öße� �e�fassu�gsko�fo�� zuzus�h�eide�, �i�d i� A�t. � N�. � des Gesetz-
e�t�u�fs du��h Ä�de�u�g de� A�lage zu� LWG de� Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t a� Mai� I 
�eugefasst. Diese� Wahlk�eis �i�d de� Stadt�ezi�k ��� S�h�a�hei� zugeo�d�et. „Redaktio�ell 
a�gepasst“ �e�de� du��h A�t. � N�. � u�d � des Gesetze�t�u�fes de� Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t 
a� Mai� III u�d de� Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t a� Mai� V. De� Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t a� 
Mai� IV �i�d i� A�t. � N�. � des Gesetze�t�u�fes alle�di�gs – �ie �e�eits a�ge�isse� – au�h de� 
�ishe� i� LWG ü�e�haupt �i�ht ge�egelte Stadtteil Flughafe� hi�zugefügt u�d die Bes�h�ei�u�g 
des Stadtteils S�h�a�hei� dahi�gehe�d a�gepasst, dass �u� die Stadt�ezi�ke ��� u�d ��� i� 
Wahlk�eis �� �e��lei�e�. S�hließli�h �i�d du��h A�t. � N�. � des Gesetze�t�u�fs de� Stadtteil 
F�a�kfu�te� Be�g de� Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t a� Mai� VI zugeteilt u�d es �i�d �o�h ei�e 
�edaktio�elle Ä�de�u�g diese� Wahlk�eis�es�h�ei�u�g �o�ge�o��e�.  

V. Verfassu�gsre�htli�he Pro�le�e 

Hi�si�htli�h de� Ve�fassu�gsko�fo��ität des �o�ges�hlage�e� Ä�de�u�gsgesetzes, a�e� au�h 
des LWG i� sei�e� aktuelle� Fassu�g i� Allge�ei�e� stelle� si�h �eh�e�e ze�t�ale F�age�, 
de�e� i� Folge�de� ü�e��li�ksa�tig �a�hgega�ge� �i�d. 
 

C. )ulässige A��ei�hu�g �o� Mittel�ert ��is +/- �� % �erfassu�gsko�for�?� 
 
I. Gru�dlage� der +/- �� %-Gre�ze 

Wie i� Gesetzge�u�gs�e�fah�e� zu� Neuei�teilu�g de� Wahlk�eise i� He��st ���� o�ie�tie�t 
si�h au�h de� �eue Gesetze�t�u�f a� de� )iel, ei�e p�oze�tuale A��ei�hu�g de� 
Wahlk�eisg�öße �o� Du��hs�h�itts�ahlk�eis �o� �eh� als �� % �ei de� ���� a�stehe�de� 
La�dtags�ahle� zu �e��eide�. Diese G�öße�o�d�u�g gi�t § � A�s. � S. � N�. � LWG �o�, de� 
alle�di�gs – �ie e��äh�t – i�so�eit �o� de� �u�desgesetzli�he� Vo��ild�egelu�g �§ � A�s. � 
N�. � BWahlG� a��ei�ht, als �a�h diese� �e�eits �ei ei�e� A��ei�hu�g �o� Du��h-
s�h�itts�ahlk�eis �o� �� % ei�e Neua�g�e�zu�g �o�ge�o��e� �e�de� soll. 
 
II. Ei�griff i� die Wahlre�htsglei�hheit  

U�gea�htet de� i�folge des Gesetzge�u�gs�e�fah�e�s i� He��st ���� �o�ge�o��e�e� 
Festlegu�g ei�e� Tole�a�zg�e�ze i� § � A�s. � S. � N�. � LWG stellt jed�ede G�öße�a��ei�hu�g 
�o� Mittel�e�t de� Wahlk�eise ei�e� Ei�g�iff i� de� �e�fassu�gs�e�htli�he� G�u�dsatz de� 
Wahl�e�htsglei�hheit da�, sodass A��ei�hu�ge� �o� Du��hs�h�itts�e�t �u� aus z�i�ge�de� 
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�e�fassu�gs�e�htli�he� G�ü�de� ge�e�htfe�tigt si�d, �el�he de� Wahl�e�htsglei�hheit die 
Waage halte� kö��e�. 
 
III. Ü�ers�hreitu�g der �� %-Gre�ze i� Wahlkreis �� – Mai�-Ki�zig II  

Da�ei ist de� �e�fassu�gs�e�htli�he G�u�dsatz de� glei�he� Wahl i� Si��e ei�e� st�e�g 
fo��ale� Glei�hheit a�zu�e�de�.�� I�so�eit ist �o�liege�d �o� alle� zu �ea�hte�, dass de� 
Wahlkreis �� – Mai�-Ki�zig II auf G�u�dlage de� �u��eh� �o�liege�de� )ahle� des 
Statistis�he� La�desa�tes u� ��,�� % �o� Du��hs�h�itts�ahlk�eis a��ei�ht. Da die äuße�ste 
G�e�ze �o� �� %, �ei de�e� Ü�e�s�h�eite� ei�e Neua�g�e�zu�g �o�ge�o��e� �e�de� �uss, 
hie� ü�e�s�h�itte� ist, �i�d d�i�ge�d e�pfohle�, i� Laufe des aktuelle� Gesetzge�u�gs-
�e�fah�e�s jede�falls au�h de� Wahlk�eis �� – Mai�-Ki�zig II i� Ei�kla�g �it de� �e�fassu�gs-
�e�htli�he� Vo�ga�e� �eu ei�zuteile�.  
 
IV. Verfassu�gsre�htli�hes Ge�ot ei�er �iedrigere� äußerste� Gre�ze �o� �a�i�al ��-�� % 

I� Li�hte des hohe� Stelle��e�tes de� glei�he� Wahl, als „He�zstü�k“ de� De�ok�atie, 
e�s�hei�t i� Ü��ige� �e�eits ei�e äuße�ste Tole�a�zg�e�ze �o� �� % �die si�h �ei 
A��ei�hu�ge� �a�h o�e� u�d u�te� auf �� % su��ie�e� ka��� als p�o�le�atis�h.  

So hat das Office for De�ocratic I�stitutio�s a�d Hu�a� Rights �ODIHR� de� OS)E de� Bu�des-
�epu�lik �a�h de� Bu�destags�ahl ���� e�pfohle�, die �ei Bu�destags�ahle� gelte�de� 
G�e�ze� �o� +/– �� % u�d hö�hste�s +/– �� % ge�. § � A�s. � N�. � BWahlG auf +/– �� % u�d 
hö�hste�s +/– �� % a�zuse�ke�.12 Au�h die Ve�edig-Ko��issio� des Europarates �Eu�opäis�he 
Ko��issio� fü� De�ok�atie du��h Re�ht� legt ih�e� E�pfehlu�ge� g�ds. ei�e äuße�ste �� %-
G�e�ze zu G�u�de.13 

Da�ü�e� hi�ausgehe�d sp�i�ht die spezifis�he Ausgestaltu�g des hessis�he� La�dtags-
�ahls�ste�s i� �eso�de�e� Maße dafü�, dass die Tole�a�zg�e�ze� i� Hesse� aus �e�fassu�gs-
�e�htli�he� Si�ht �o�h �ied�ige� a�gesetzt �e�de� �üsse�: 

Das BVe�fG hat i� sei�e� Re�htsp�e�hu�g zu� Ve�hält�is Wahlk�eisg�öße u�d Wahl�e�hts-
glei�hheit he�ausgea��eitet, dass de� Wahl�e�htsg�u�dsatz de� glei�he� Wahl u�so st�e�ge�e 
A�fo�de�u�ge� a� ei�e glei�he G�öße de� Wahlk�eise �i�htet, je g�öße� das Ge�i�ht de� 
Wahlk�eissti��e �ei de� Wahl ist. Du��h die Di�ekt�ahl ei�es A�geo�d�ete� �it de� 
Wahlk�eissti��e �i�d das Ve�t�aue� i� diese� A�geo�d�ete� gesteige�t u�d so au�h 
Akzepta�z u�d Popula�ität de� De�ok�atie i�sgesa�t gefö�de�t.14  

Das hessis�he La�dtags�ahls�ste� he�t die Bedeutu�g de� Wahlk�eissti��e – i� Ve�glei�h 
zu� Bu�destags�ahl – i� folge�de� Hi�si�ht �o�h zusätzli�h i� �eso�de�e� Maße he��o�:  

                                                 
�� Magiera, i�: Sa�hs �H�sg.�, G�u�dgesetzko��e�ta�, �. Aufl. ����, A�t. �� R�. ��. 
�� Be�i�ht de� OS)E/ODIHR-Wahl�e�e�tu�gs�issio� �o� ��.��.����, S. �; a��uf�a� u�te�: <http://���.os�e.o�g/
de/odih�/ele�tio�s/ge��a��/�����?do��load=t�ue>. 
�� Eu�opäis�he Ko��issio� fü� De�ok�atie du��h Re�ht, Ve�halte�skode� fü� Wahle�, CDL-AD ������ ��, I.,�.�., 
a�ge�o��e� i� Juli/Okto�e� ����, a��uf�a� u�te�: 
<http://���.�e�i�e.�oe.i�t/�e�fo��s/do�u�e�ts/default.asp�?pdffile=CDL-AD���������-ge�>. 
�� So au�h �.�.N. Ha�s-Her�a�� Schild, i�: NV�) ����, ��� �����. 
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S�heidet ei� di�ekt ge�ählte� Wahlk�eiska�didat aus de� La�dtag aus, �ü�kt ge�. § �� A�s. � 
S. � LWG ei� E�satzka�didat �a�h, de� �e�eits i� K�eis�ahl�o�s�hlag als E�satzka�didat auf-
gestellt �u�de u�d �i�ht et�a de� �ä�hste Ka�didat aus de� La�desliste, �ie dies �ei de� 
Bu�destags�ahl de� Fall ist.  

Au�h de� �o� BVe�fG �ei Bu�destags�ahle� a�e�ka��te G�u�d fü� ei�e Milde�u�g de� St�e�ge 
de� Glei�hheitsa�fo�de�u�ge� �ei� Wahlk�eiszus�h�itt, dass „die Wahlk�eise i� Ve�hält�is de� 
Be�ölke�u�gsa�teile auf die ei�zel�e� Lä�de� zu �e�teile� si�d ��gl. § � A�s. � Satz � N�. � 
BWG�“��, ka�� auf ei�e La�dtags�ahl, die auss�hließli�h i��e�hal� ei�es La�des stattfi�det, 
�i�ht a�ge�e�det �e�de�. 

Die Bedeutu�g de� Wahl�e�htsglei�hheit fü� die Wahlk�eissti��e �i�d s�hließli�h au�h �i�ht 
et�a des�ege� a�ges�h�ä�ht, �eil e�tsp�e�he�de Ausglei�hs�a�date �ei E�tstehu�g �o� 
Ü�e�ha�g�a�date� de� Pa�teie�p�opo�z i� La�dtag �iede�he�stelle�. Desse� u�gea�htet 
�i�d �ä�li�h die ko�k�ete pe�so�elle )usa��e�setzu�g des La�dtags, zu�i�dest �zgl. de� 
Hälfte alle� A�geo�d�ete�, du��h die Wahlk�eissti��e �esti��t. Die Glei�hheit de� Wahl gilt 
s�ho� aus diese� G�u�d – u�a�hä�gig �o� Ausglei�hs�a�date� – au�h isolie�t fü� die 
Wahlk�eissti��e.  

Fe��e� ist zu �e�ü�ksi�htige�, dass au�h u�a�hä�gige A�geo�d�ete du��h die e�folg�ei�he Wahl 
i� ei�e� Wahlk�eis i� de� La�dtag ei�ziehe� kö��e�. Ma�gels La�desliste ei�e� 
u�te�stütze�de� Pa�tei �uss die Wahl�e�htsglei�hheit �ei sol�he� u�a�hä�gige� Wahlk�eis-
ka�didate� allei� du��h die E�ststi��e ge�äh�leistet �e�de�.  

S�hließli�h ist g�u�dlege�d zu �e�ü�ksi�htige�, dass die Wahl �o� A�geo�d�ete� i� de� Wahl-
k�eise� da�auf a�zielt, dass die di�ekt Ge�ählte� die spezielle� I�te�esse� de� Wähle�i��e� 
u�d Wähle� des je�eilige� Wahlk�eises �ah��eh�e� kö��e�. Au�h u� ei�e glei�h�äßige 
I�te�esse��ah��eh�u�g fü� alle Bü�ge�i��e� u�d Bü�ge� u�d fü� alle di�ekt Ge�ählte� zu 
ge�äh�leiste�, �üsse� die Wahlk�eise – u�a�hä�gig �o� Pa�teie�p�opo�z – �ögli�hst glei�h 
zuges�h�itte� sei�. Na�h de� aktuell gültige� § � A�s. � S. � N�. � LWG kö��e� Wahlk�eise 
a�e� i� E�t�e�fall u� ku�ulie�t �is zu �� % �o� Du��hs�h�itts�ahlk�eis �a�h o�e� u�d u�te� 
�o�ei�a�de� a��ei�he� ��ei ei�e� Dur�hs�h�itts�ahlkreis �o� �sp�. ��.��� et�a ��.��� 
�a�h u�te� u�d ���.��� �a�h o�e��. Vo� Glei�hheit ka�� hie� e�ide�te��aße� �i�ht �eh� 
gesp�o�he� �e�de�. 
 
V. Verfassu�gs�idrigkeit der La�dtags�ahle� i� Her�st ���� 

Vo� diese� Hi�te�g�u�d �esteht s�ho� aus de� G�u�d ei�e hohe Wah�s�hei�li�hkeit, dass die 
Wahle� zu� Hessis�he� La�dtag a� ��. Okto�e� ���� �ege� Ve�letzu�g de� Wahl�e�hts-
glei�hheit �e�fassu�gs�id�ig sei� �e�de�, dass deutli�h ü�e� �� Wahlk�eise – u�d da�it 
u�gefäh� die Hälfte alle� Wahlk�eise – ü�e� +/-�� % �o� Du��hs�h�itts�ahlk�eis a��ei�he�.  
 
 
  

                                                 
�� BVe�fGE ���, ��� �����. 
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D. )eitpu�kt für die Be�essu�g der Refere�z�erte u�d des Bezugso�jekts 

Bezugs�aßsta� des Gesetze�t�u�fs fü� die Beu�teilu�g de� u�te�s�hiedli�he� Wahlk�eisg�öße� 
si�d �u��eh� ge�. § � A�s. � S. � LWG die Be�ölke�u�gszahle� des Hessis�he� Statistis�he� 
La�desa�tes ü�e� die Deuts�he� i.S.�. A�t. ��� A�s. � GG, die das a�htzeh�te Le�e�sjah� 
�olle�det ha�e� u�d ih�e� Woh�sitz i� La�d Hesse� ha�e�. 

Das �e�htsstaatli�he Ge�ot, die E�füllu�g �e�fassu�gs�e�htli�he� �z�. gesetzli�he� Vo�ga�e� i� 
Li�hte tatsä�hli�he� Gege�e�heite� zu �esse� u�d zu �e��i�kli�he�, fo�de�t, dass de� Be�es-
su�g de� ei�zel�e� Wahlk�eisg�öße� �ögli�hst aktuelle )ahle� zug�u�de gelegt �e�de� 
�üsse�. Da die Wahlk�eisg�öße u.a. aufg�u�d �o� )uzug u�d Wegzug stets Ä�de�u�ge� 
u�te��o�fe� sei� ka�� u�d die ko�k�ete� Wahlk�eise aus G�ü�de� de� Wahl�o��e�eitu�g 
�e�htzeitig i� Vo�feld de� Wahl zuges�h�itte� �e�de� �üsse�, e�gi�t si�h aus de� Natu� de� 
Sa�he, dass �i�ht die Be�ölke�u�gszahle� e�ts�heide�d si�d, die a� Wahltag �estehe�.  

Ve�fassu�gs�e�htli�h ist es a�e� ge�ote�, ei�e�seits de� )us�h�itt de� Wahlk�eise �i�ht 
u��e�hält�is�äßig f�üh �o�zu�eh�e� u�d a�de�e�seits, i� de� Mo�e�t, i� de� de� )us�h�itt 
e�folgt, die �este� �e�füg�a�e� Date� zug�u�de zu lege�. )ude� ist �ei ei�e� Neuzus�h�itt 
�o� de� Wahl ei� adä�uate� „Si�he�heitsa�sta�d“ jede�falls zu� äuße�ste� G�e�ze �o� �� % zu 
�ah�e�, de� u�so g�öße� sei� �uss, je �eite� de� Wahlte��i� e�tfe��t ist. 

Au�h de� Staatsge�i�htshof des La�des Hesse�s hat i� U�teil �o� �. Mai ���� �eto�t, dass es 
�ü�s�he�s�e�t sei, dass de� Gesetzge�e� �ei de� E�ts�heidu�g ü�e� die Wahlk�eisa�g�e�zu�g 
�ögli�hst aktuelle )ahle� �e��e�det. )�a� seie� pu�ktge�au glei�h g�oße Wahlk�eise a� 
Wahltag �i�ht e��ei�h�a�, de��o�h sollte die G�u�dlage ei�e gute P�og�ose e��ögli�he�.�� 
Fe��e� �a�ht de� Staatsge�i�htshof deutli�h, dass �ei �a�ht�ägli�h �eka��tge�o�de�e� 
Fehle�� hi�si�htli�h de� Be�ölke�u�gszahle� i� de� Wahlk�eise� ei�e si�h da�aus �ögli�he�-
�eise e�ge�e�de Ko��ektu� de� Wahlk�eisei�teilu�g ge�ote� sei. Aus �e�fassu�gs�e�htli�he� 
Pe�spekti�e �üsse� dahe� �ögli�hst aktuelle, ko��ekte )ahle� zug�u�de gelegt �e�de�.  

§ � A�s. � S. � LWG �e�la�gt seit de� Gesetzesä�de�u�g i� Deze��e� ���� ei�fa�hgesetzli�h, 
dass fü� die Be�ölke�u�gszahle� die �o� Hessis�he� Statistis�he� La�desa�t festgestellte� 
)ahle� de� Deuts�he� i� Si��e des A�t. ��� A�s. � GG, die das a�htzeh�te Le�e�sjah� �olle�-
det ha�e� u�d ih�e� Woh�sitz i� La�d Hesse� ha�e�, �aßge�li�h si�d. I�sofe�� ist zu 
�ea�hte�, dass es si�h da�ei �i�ht u� ei�e �e�fassu�gs�e�htli�he, so�de�� ledigli�h u� ei�e 
ei�fa�hgesetzli�he Vo�ga�e ha�delt. I� Ü��ige� ist de� Gesetzge�e� du��h diese Regelu�g au�h 
�i�ht �e�pfli�htet, die )ahle� des Statistis�he� La�desa�tes ü�e� die Be�ölke�u�gsstatistik, die 
jäh�li�h �it Sta�d �o� ��.��. festgestellt �e�de�, zu �e��e�de�. I�sofe�� ist au�h zu 
�ea�hte�, dass diese Statistik – jede�falls pa�tiell – ledigli�h auf ei�e� Fo�ts�h�ei�u�g des )e�-
sus aus de� Jah� ���� �e�uht u�d i�so�eit �i�ht ü�e�all �eale, e�akte Ei��oh�e�zahle� zu� 
Ve�fügu�g stellt. 

Stehe� dahe� �eue�e )ahle� zu� Ve�fügu�g, die ei�e �esse�e G�u�dlage �iete�, so e�gi�t si�h 
aus de� �e�fassu�gs�e�htli�he� Vo�ga�e�, das diese zu �e��e�de� si�d. Dies gilt aktuell 

                                                 
�� U�teil des Staatsge�i�htshofes des La�des Hesse� �o� �. Mai ����, P.St. ���� e.A., S. ��. 
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ko�k�et fü� die )ahle� zu� Bu�destags�ahl �o� ��. Septe��e� ����, zu�al diese e�e�falls 
du��h das Hessis�he Statistis�he La�desa�t festgestellt �u�de�.�� 

Auf de� G�u�dlage diese� )ahle� �ei�ht de� Wahlk�eis �� – Wies�ade� I �it ���.��� 
Wahl�ere�htigte� u� ��,�� % �a�h o�e� �o� de� Du��hs�h�ittsg�öße alle� La�dtags-
�ahlk�eise a�. De� Wahlk�eis �� – Mai�-Ki�zig II �ei�ht �it ���.��� Wahl�ere�htigte� u� 
��,�� % �a�h o�e� a�. De� Wahlk�eis �� – Fra�kfurt a� Mai� I s�hließli�h �ei�ht �it ��.��� 
Wahl�ere�htigte� u� ��,�� % �a�h u�te� �o� de� du��hs�h�ittli�he� Wahlk�eisg�öße a�. Bei 
)ug�u�delegu�g diese� aktuelle�e� )ahle� �üsste ei�e Neua�g�e�zu�g au�h i� de� Wahlk�ei-
se� �� – Wies�ade� I u�d �� – Mai� Ki�zig II �o�ge�o��e� �e�de�. 
 

E. Maßstä�e u�d Kriterie� für de� Neuzus�h�itt 
 
I. Maßstä�e u�d Kriterie� des Gesetze�t�urfs 

Maßsta� fü� die �o�zu�eh�e�de Neua�g�e�zu�g de� Wahlk�eise ist aus�eisli�h de� Beg�ü�-
du�g des Gesetze�t�u�fs i� e�ste� Li�ie die o�e� s�ho� i�haltli�h diskutie�te �� %-G�e�ze. 
Da�e�e� solle� die �eu zuges�h�itte�e� F�a�kfu�te� Wahlk�eise aus�eisli�h des Gesetz-
e�t�u�fes ei� i� si�h zusa��e�hä�ge�des Ge�iet �ilde�.  

II. Verfassu�gsre�htli�he Maßstä�e u�d Kriterie� 

Wie o�e� �e�eits i� Ei�zel�e� da�gelegt, ist die p�i�ä� ha�dlu�gsleite�de G�e�ze �o� +/- �� % 
A��ei�hu�g �o� de� �ittle�e� Wahlk�eisg�öße i�sgesa�t als �e�fassu�gs�e�htli�h p�o-
�le�atis�h a�zusehe�. Da�ü�e� hi�aus hat das BVe�fG i� A�leh�u�g a� § � BWahlG i� 
Wese�tli�he� folge�de G�u�dsätze fü� die A�g�e�zu�g a�e�ka��t: Dass jede� Wahlk�eis „�a�h 
de� Geda�ke� ei�e� te��ito�iale� Ve�a�ke�u�g des i� Wahlk�eis ge�ählte� A�geo�d�ete� 
zuglei�h ei� zusa��e�gehö�e�des u�d a�ge�u�detes Ga�zes �ilde� soll“ u�d dass si�h „die 
histo�is�h �e��u�zelte� Ve��altu�gsg�e�ze� �a�h Mögli�hkeit �it de� Wahlk�eisg�e�ze� 
de�ke� solle�“.�� Die „du��h die E�ststi��e gek�üpfte e�ge�e pe�sö�li�he Beziehu�g de� 
Wahlk�eisa�geo�d�ete� zu de� Wahlk�eis, i� de� sie ge�ählt �o�de� si�d“ �e�la�ge zude� 
„ei�e ge�isse� Ko�ti�uität de� �äu�li�he� Gestalt des Wahlk�eises“.�� 

III. Erfüllu�g der �erfassu�gsre�htli�he� Maßstä�e u�d Kriterie�? 

Aus�eisli�h de� Beg�ü�du�g des Gesetze�t�u�fs �B „)u A�t. �“� soll e�tsp�e�he�d de� 
Vo�s�hlag des Magist�ats de� Stadt F�a�kfu�t a� Mai� de� Stadt�ezi�k ��� �S�h�a�hei�� des 
Stadtteils S�h�a�hei� �zu de� da�e�e� au�h Goldstei� gehö�t� de� Stadt F�a�kfu�t aus 
Wahlkreis �� i� Wahlkreis �� �e�s�ho�e� �e�de�. Die geog�aphis�he A�g�e�zu�g de� 
Stadt�ezi�ke ist da�ei i� A�lage � zu� Hauptsatzu�g de� Stadt F�a�kfu�t a� Mai� ge�egelt. Das 
O�e�ziel, du��h diese Ve�s�hie�u�g i� �eide� Wahlk�eise� ei�e �a�i�ale A��ei�hu�g �o� 
�� % zu e��ei�he�, �ü�de du��h diese Neua�g�e�zu�g e��ei�ht, i�de� si�h die A��ei�hu�g 

                                                 
�� Hessis�hes Statistis�hes La�desa�t, Statistis�he Be�i�hte, Ke��ziffe�: B VII �-� – �j/��, Die Bu�destags�ahl i� 

Hesse� a� ��. Septe��e� ����, E�dgültige E�ge��isse, No�e��e� ����. 
�� Vgl. BVe�fGE ���, ��� �����. 
�� Vgl. BVe�fGE ���, ��� ���� f.� u�te� Bezug�ah�e auf BVe�fGE ��, ��� �����. 
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�o� Du��hs�h�itts�ahlk�eis �a�h de� Neuei�teilu�g ge�. de� Beg�ü�du�g zu� Gesetze�t�u�f 
�ie folgt da�stellt: Wahlkreis �� -��,�� %; Wahlkreis �� -��,�� %�.  

Mit Bli�k auf �ögli�he��eise �o�zugs�ü�dige Alte��ati�e� ist jedo�h zu �ea�hte�, dass de� 
Stadt�ezi�k ��� i� S�h�a�hei� u�d da�it südli�h des Mai�s liegt. De� Mai� teilt als �atü�li�he 
G�e�ze die Stadt F�a�kfu�t i� z�ei Ge�iete. Diese Teilu�g F�a�kfu�ts du��h de� Mai� �i�d au�h 
�o� de� Bü�ge�i��e� u�d Bü�ge�� �a�h �ie �o� seh� sta�k �ah�ge�o��e�. De� �a�h de� 
Vo�s�hlag des Gesetze�t�u�fes �eu zuges�h�itte�e Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t a� Mai� I 
du��h��ä�he �u� e�st�als diese geog�aphis�he G�e�ze.  

Als Alte��ati�e kö��te – �ie e�f�euli�he� Weise au�h i� Gesetze�t�u�f a�gesp�o�he��� – i� 
de� Bli�k ge�o��e� �e�de�, das Gutleut�ie�tel u�d das Bah�hofs�ie�tel i� de� Wahlk�eis �� 
zu �e�lage��. Dies �ü�de, da diese �ö�dli�h des Mai�s liege�, �i�ht dazu füh�e�, dass ei� 
Wahlk�eis du��h die ph�sis�he G�e�ze des Mai�s i� z�ei Teile ze�s�h�itte� �ü�de. Die 
Beg�ü�du�g zu� Gesetze�t�u�f the�atisie�t die �o�liege�d a�gesp�o�he�e F�age, i��iefe�� 
si�h �atü�li�he G�e�ze� – �ie g�öße�e Flüsse – auf die Vo�ga�e, ei� zusa��e�hä�ge�des 
Ge�iet a�zu�ilde�, aus�i�ke�, �i�ht. Da�it ist �i�ht e�si�htli�h, o� – u�d �e�� ja i��ie�eit – 
diese� �i�htige Aspekt �ei de� Neua�g�e�zu�g ü�e�haupt �e�ü�ksi�htigt �u�de. De� Gesetz-
e�t�u�f �eto�t, dass ei�e kla�e A�g�e�zu�g �a�h de� Stadt�ild e�folge� solle, �as �ei de� 
Neuei�teilu�g ü�e� de� Mai� a�e� seh� z�eifelhaft e�s�hei�t.�� 

Die Ve�lage�u�g ei�zel�e� Stadt�ezi�ke ka�� au�h u�te� de� Gesi�htspu�kt de� Wahlk�eis-
ko�ti�uität p�o�le�atis�h sei�. Bei de� �ishe�ige� Wahlk�eisei�teilu�g fü� k�eisf�eie Städte 
�u�de� O�tsteile i� de� �eiste� Fälle� ko�plett ei�e� Wahlk�eis zugeteilt. I� Hi��li�k auf die 
�e�fassu�gs�e�htli�h d�i�ge�d ge�ote�e zukü�ftige u�fasse�de Wahlk�eis�efo�� e�s�hei�t es 
�ögli�h u�d soga� �ah�s�hei�li�h, dass die S�h�a�hei�e� O�tsteile �zu S�h�a�hei� gehö�t 
z.B. au�h Goldstei�� fü� die ü�e��ä�hste Wahl �iede� zusa��e�gefüh�t �ü�de�, �as da�� 
ei�e e��eute Ve�ä�de�u�g �edeute� �ü�de. Bei de� alte��ati�e� Ve�s�hie�u�g des Gutleut- 
u�d Bah�hofs�ie�tels zu� Wahlk�eis �� �ü�de es hi�gege� zu kei�e� )e�teilu�g ei�es Stadtteils 
ko��e�, da Gutleut�ie�tel u�d Bah�hofs�ie�tel je�eils eige�stä�dige Stadteile si�d. Es ist 
zut�effe�d, dass – �ie die Gesetzes�eg�ü�du�g ausfüh�t – das Gutleut�ie�tel i� diese� Falle 
�it de� �ishe�ige� Wahlk�eis �� �u� ü�e� ei�e �elati� s�h�ale G�e�ze �e��u�de� �ä�e. Au�h 
�ü�de� da�� glei�h z�ei Stadteile aus ei�e� O�ts�ezi�k �I��e�stadt I� he�ausgelöst. I�des 
e�s�hei�e� diese Na�hteile aus de� ge�a��te� G�ü�de� als �e�ige� g�a�ie�e�d als die 
Neu�ildu�g ei�es Wahlk�eises, de� du��h de� Mai� du��hs�h�itte� �ü�de, zu�al die 
)uo�d�u�g zu O�ts�ezi�ke� i� F�a�kfu�t a� Mai� i� Be�usstsei� de� F�a�kfu�te� Be�ölke�u�g 
�ese�tli�h �e�ige� sta�k �e��u�zelt ist als die Mai�g�e�ze. 
 

F. Vorga�e� für redaktio�elle Ä�deru�ge� u�d Klarstellu�ge� 

Ne�e� de� Neua��o�die�u�g de� Wahlk�eise �� u�d ���e�de� i� Gesetze�t�u�f ei�ige – o�e� 
�e�eits a�ge�isse�e – als �edaktio�elle Ä�de�u�ge� de� Wahlk�eis�es�h�ei�u�ge� �ha�akte-
�isie�te Ä�de�u�ge� �o�ge�o��e� �z.B. E�setzu�g des Wo�tes „No�de�d“ du��h „No�de�d-
Ost“ u�d E�gä�zu�g des Wo�tes „No�de�d-West“�. I� I�te�esse de� No��e�kla�heit u�d de� 
                                                 
�� LT-D�s. ��/���� S. � �zu A�t. � – zu N�. ��. 
�� LT-D�s. ��/���� S. �. 
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Besti��theit de� ei�s�hlägige� gesetzli�he� Regelu�ge� ist es zu �eg�üße�, dass i� 
Gesetze�t�u�f die Bezei�h�u�ge� de� �et�offe�e� Stadtteile i� F�a�kfu�t aktualisie�t �e�de�.  

Ne�e� de� �edaktio�elle� Ä�de�u�ge� �i�d du��h A�t. � N�. � u�d � des Ä�de�u�gsgesetzes 
„kla�gestellt“, dass de� Stadtteil Flughafe� zu� Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t a� Mai� IV gehö�t 
u�d de� Stadtteil F�a�kfu�te� Be�g zu� Wahlk�eis �� – F�a�kfu�t a� Mai� VI. Da�it �i�d 
jedo�h – �ie �e�eits ausgefüh�t – �i�ht ledigli�h auf ei�e Aufteilu�g ode� U��e�e��u�g de� 
�et�offe�e� Stadtteile �eagie�t, so�de�� es �e�de� Stadtteile, die �isla�g ü�e�haupt �i�ht 
zugeo�d�et �a�e�, e�st�als ü�e�haupt Wahlk�eise� zugeo�d�et. Dies füh�t ko�k�et dazu, dass 
die �e�fassu�gs�e�htli�he Maßstä�e u�d K�ite�ie�, die o�e� hi�si�htli�h de� Neua��o�die�u�g 
de� Wahlk�eise �� u�d �� he�a�gezoge� �u�de�, au�h �ei de� Neufassu�g des Wahlk�eises �� 
hi�si�htli�h des Stadtteils Flughafe� u�d �o� alle� �ei de� Neufassu�g des Wahlk�eises �� �zgl. 
des Stadtteils F�a�kfu�te� Be�g a�zu�e�de� si�d.  

Aus�eisli�h des Gesetze�t�u�fs �ei�he� die �et�offe�e� Wahlk�eise i��e�hal� de� �� %-
Tole�a�zg�e�ze �o� Du��hs�h�itts�ahlk�eis a�. Da�ü�e� hi�aus e�thält de� Gesetze�t�u�f 
jedo�h kei�e A�ga�e�, i�s�eso�de�e kei�e Beg�ü�du�g, �a�u� die �euei�gefügte� Stadtteile 
de� je�eilige� Wahlk�eise� zugeo�d�et �e�de� solle�. )�a� �u�de� diese Stadtteile au�h �ei 
de� letzte� La�dtags�ahl – oh�e e�tsp�e�he�de gesetzli�he G�u�dlage – de�sel�e� 
Wahlk�eise� zugeo�d�et. Dies e�t�i�det de� Gesetzge�e� a�e� �i�ht �o� sei�e� g�u�d-
sätzli�he� Beg�ü�du�gspfli�ht fü� die ei�zel�e� Ei�teilu�ge� des Wahlge�ietes i� Wahlk�eise.�� 

 
- - - 

P�of. D�. D�. Ma�ti� Will 

                                                 
�� Vgl. zu Beg�ü�du�gspfli�ht et�a RhPfVe�fGH, Bes�hl. �. ��.��.����, NV�)-RR ����, ���, ���. 
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